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Rechtliche Aspekte des Alterns

Das Recht spielt für die Konstituierung
der Lebensphase des höheren Alters –
als biografischer Lebensabschnitt und
als soziale Zuschreibung – eine ent-
scheidende Rolle. Beispielsweise gingen
mit den im Laufe des 20. Jahrhunderts
weitgehend verallgemeinerten Ruhe-
standsgrenzen auch Regelungsbedarfe
für die Lebensphase Alter einher. In
einem gewissen Gegensatz zur Bedeu-
tung des Rechts für die gesellschaftliche
Konstruktion von Alter steht die Be-
fassung der Rechtswissenschaft mit dem
Thema Recht. Für sie ist Alter ein junges
Thema [2]. Seit Anfang der 1990er-Jahre
rückt es mehr in den Blick der rechts-
wissenschaftlichen Aufmerksamkeit [4].
Mittlerweile hat sich die rechtswissen-
schaftliche Beschäftigung mit diesem
Gebiet verbreitert und konsolidiert [1].

Rechtliche Belange älterer Menschen
sind vielfältig und betreffen unterschied-
liche, häufig alltägliche Lebensbereiche.
Dazu gehören v. a. die Gebiete Al-
terssicherung, Teilhabesicherung und
Altersdiskriminierung, Kranken- und
Pflegeversicherung, Betreuungs- und
Medizinrecht sowie das inzwischen zum
Einrichtungs- und Dienstleistungsrecht
weiterentwickelte Heimrecht. Aber auch
verfassungs- und völkerrechtliche Fra-
gen rückenmehrundmehr in denFokus.
Gleichwohl werden aus gerontologischer
Sicht rechtliche Aspekte des Alterns
teilweise nur unter sozialpolitischen
Rahmenbedingungen erörtert (z. B. [5,

8]), was ihrer zentralen Bedeutung und
Auswirkung auf den individuellen und
gesellschaftlichen Alternsprozess nicht
gerecht wird – man denke nur an die
eingangs erwähnten Altersgrenzen [3,
6]. Denn, wenn es auch in Deutschland
kein als solches kodifiziertes „Recht der
älteren Menschen“ gibt, müssen neuere
Entwicklungen ebenso wie die gelten-
de Rechtspraxis oder offene Fragen
und Rechtsschutzdefizite immer wie-
der neu herausgearbeitet und empirisch
adressiert werden. So werden aktuell
beispielsweise im Bereich des Rechts-
schutzes älterer Menschen in der Pflege
Vorschläge zum Schutz des Altenwohls
erarbeitet (z. B. [8, 9]), die vor dem
Hintergrund zukünftiger Herausforde-
rungen der Versorgung in Deutschland
ebensowie imLichte internationalerFor-
schung (z. B. [7]) in Wissenschaft und
Praxis rezipiert und diskutiert werden
sollten.

Daher werden in diesem Schwer-
punkt einige ausgewählte rechtliche
Aspekte des Alters und Alterns behan-
delt, ohne dabei einen Anspruch auf
Vollständigkeit zu vertreten. Vielmehr
adressieren die 4 ausgewählten Bereiche
einen Querschnitt von thematischen
„Dauerbrennern“ und aktuellen „hot
topics“ rechtswissenschaftlicher Alterns-
forschung.

Thomas Klie legt mit seinem Beitrag
„Das Recht und die Lebensphase Alter“
zunächst den Grundstein für die Diskus-

sion des Für und Wider eines „Alters-
rechts“, indem er in die für das höhere
Alter relevanten Rechtsgebiete und Re-
gelungen einführt und rechtliche Hand-
lungsbedarfe beispielsweise für den be-
sonderen Schutz vulnerabler Älterer dis-
kutiert.

Claudia Mahler nimmt den interna-
tionalen Blick auf das Thema ein in
ihrem Beitrag „Eine neue UN-Kon-
vention zu den Rechten Älterer“ und
berichtet aus der UN-Arbeitsgruppe
zum Schutz der Menschenrechte für
ältere Personen. Themen sind die bes-
sere Implementierung, die Schließung
von Regelungslücken und eine Ausdif-
ferenzierung der Rechte zur besseren
staatlichen Umsetzung.

Gerhard Igl und Daniela Sulmann
richten anlässlich des 10-jährigen Beste-
hens der Charta der Rechte hilfe- und
pflegebedürftiger Menschen zunächst
den Blick auf das rechtliche und sozi-
alpolitische Umfeld des Entstehens der
Charta („10 Jahre Pflege-Charta“). Sie
gehen dann bilanzierend auf die Ver-
breitung und die Wirkungen der Charta
ein und äußern sich zum Anpassungs-
und Veränderungsbedarf.

Anna Schwedler, Nadine Konopik und
Kollegen/Kolleginnen gehen in der Folge
auf eines der Problemfelder im Zusam-
menhangmitdenRechtenhilfe-undpfle-
gebedürftiger Menschen ein. Ihr Beitrag
„Gewalt gegen alte Menschen in häus-
licher Pflege“ berichtet über Ziele und
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erste Befunde des Projekts „Menschen-
würdeundPersönlichkeitsrechtebeiVer-
sorgungsabhängigkeit in der häuslichen
Pflege – Rechtsschutz für Pflegende und
Pflegebedürftige“.

Julia Haberstroh und Tanja Müller
wenden sich in ihrem Beitrag „Einwil-
ligungsfähigkeit bei Demenz: interdis-
ziplinäre Perspektiven“ der Handlungs-
und Entscheidungsunsicherheit in der
rechtlichen sowie medizinischen Praxis
aufgrund fehlender und interdisziplinär
anerkannter Verfahren zur Beurteilung
der Einwilligungsfähigkeit von Men-
schen mit Demenz zu und adressieren
dieses Problem in einer empirischen
Studie mit Experten aus den Feldern
Recht, Medizin oder Medizinethik.

Dirk van den Heuvel und Carsten
Klein schließlich berichten in ihrem
Beitrag aus der aktuellen Rechtspre-
chung zu Fragestellungen aus Sicht des
Bundesverbands Geriatrie. Damit ergän-
zen sie den Schwerpunkt um Einblicke
in die für die Geriatrie relevante aktuelle
Rechtsprechung der Landesschiedsstel-
len und des Bundessozialgerichts (und
deren Folgen).

Insgesamt erlaubt die Auswahl die-
ser Beiträge einen Einblick in aktuelle
und relevante Themen des vielfältigen
Feldes „Rechtliche Aspekte des Alterns“,
auch wenn es dessen Facettenreichtum
nicht angemessen abbilden kann. Daher
müssen wir uns dieser Thematik immer
wieder aufs Neue zuwenden und ihre
Verbindung zu anderen Bereichen der
Gerontologie herausarbeiten.
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